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Satzung
Geänderte Fassung vom 24.02.96.

§ 1              Name und Sitz  

(1) Der Verein trägt den Namen „Aikido Rosenheim" e.V. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Rosenheim unter der Nummer 1129 eingetragen.

(2) Sitz des Vereins ist Rosenheim.

§ 2             Zweck  

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere der japanischen Sportart 
Aikido.  Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung sportlicher Übungen sowie durch 
Sportveranstaltungen.

(2) Der Verein ist Mitglied im BLSV.

§ 3             Gemeinnützigkeit  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabeordnung“.  Der Verein ist selbstlos tätig.  Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4             Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 5             Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten und des öffentlichen 
Rechts werden.

(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet

a) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den Vorstand, sie ist nur zum Schluß eines Quartals 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zulässig.
b) durch Ausschluß aus dem Verein.

(4) Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat kann durch Beschluß des 
Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Die Entscheidung über den Ausschluß ist schriftlich zu 
begründen. Das Mitglied kann innerhalb eines Monats ab Zugang der Benachrichtigung schriftlich 
Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das 
Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch unterwirft es sich dem 
Ausschließungsbeschluß.
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§ 6             Organe  

Die Organe des Vereins sind: 1. der Vorstand
 2. die Mitgliederversammlung.

§ 7             Der Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden und dritten Vorsitzenden.  
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 

(2)    Die Vorstandsmitglieder werden für jeweils zwei Jahre gewählt.  Die erste Neuwahl für den ersten und 
dritten Vorsitzenden erfolgt nach zwei Jahren, für den zweiten Vorsitzenden nach drei Jahren.

§ 8             Die Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom ersten Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen durch persönliche Einladung mittels Brief einzuberufen.  Dabei ist die vom Vorstand 
festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und dessen Entlastung,
b) Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung,
c) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge,
d) Wahl des Vorstands und
e) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluß durch den Vorstand.

(3)  Der Vorstand hat unmittelbar eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es 
erfordert oder wenn mindestens 20% der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecksund der Gründe fordern.

(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fahren, das vom Protokollführer und 
dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§ 9             Mitgliedsbeiträge  

Die Mitgliedsbeiträge sind Quartalsbeiträge und jeweils zu Beginn eines Quartals im voraus fällig. Über 
die Höhe der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 10           Haftungsausschluß  

Der Verein haftet nicht für Unfälle, Diebstahl und Sachbeschädigung bei Veranstaltungen oder in den 
Räumen des Vereins.

§ 11           Auflösung des Vereins  

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins, 
soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den 
Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Förderung des Sports.

Rosenheim, 10.04.96  Axel Lask


